
Name, Vorname 
 

Datum (nicht Geburtsdatum):

     

Straße, Haus-Nr. 
 

Datenbankübernahme:
                                    Datum und Hz. 

PLZ Ort 
 

Telefon, Handy und ggfls. Mailadresse 
 

wenn vorhanden, bitte unbedingt die Handynummer angeben 
 

Gemeinde Langerwehe       
- Ordnungsamt -        
Schönthaler Str. 4        
          
52374 Langerwehe 
 
 

Hundehaltung nach dem Landeshundegesetz NRW (LHundG) 
 

Zu meiner Hundehaltung mache ich folgende Angaben (bitte alle Felder ausfüllen, je Vordruck 
max. 1 Hund): 

Hunderasse, Geschlecht und ggfls. Name des Hundes: (bei Mischlingen alle Rassen angeben) 
 

Hundesteuermarken-Nummer: 
 

Größe (in cm): 
 

Gewicht (in kg): 
 

Fellfarbe: 
 

Alter und Wurfdatum; Haltung des Hundes seit: 
 

Herkunft des Hundes, wann und wo erworben? 
 

 

zur internen Verarbeitung: 
Datensatznr.:  
 
 
Hundenr.:  

Anzeige gemäß § 11 Abs. 1 LHundG NRW – großer Hund 
(bei Hunden über 40 cm Widerristhöhe oder 20 kg Gewicht, keine Rasse oder Kreuzung 
mit der in §3 Abs. 2 oder in §10 Abs. 1 genannten Hunderassen) 

 
 
 
Mikrochip-Nummer:      wird nachgereicht bis:        
 
 

 

Hundehalter
Tragen Sie hier Ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnummern bzw. Emailadressen ein.

Auszufüllen ist diese Anzeige von dem verantwortlichen Hundehalter, sprich von dem Hundehalter, der überwiegend mit dem Tier zu tun hat und der den entsprechenden Sachkundenachweis erbracht hat.

Hunderasse
Bei einer typischen "Promenadenmischung" tragen Sie bitte die eindeutigsten zwei bis drei Rassen ein, die den Phänotypen des Hundes kennzeichnen.

Steuermarke
Die Steuermarke erhalten Sie bei Anmeldung des Hundes.

Größe / Gewicht
Ist Ihr Hund noch nicht ausgewachsen, so sind hier die bei der Rasse typischerweise zu erwartenden Maße einzutragen.

Alter / Wurfdatum
Die Angabe des Geburtsjahres alleine reicht hier nicht aus. Geben Sie bitte wenigstens Monat und Jahr an. 
Den Tag, ab wann Sie den Hund halten, geben Sie bitte genau an.

Nachreichen Chipnummer
Der Mikrochip kann ab dem Alter von einem 3/4 Jahr implantiert werden. Sobald Ihnen die 15-stellige Mikrochipnummer bekannt ist, sollten Sie diese (auch zu Ihrem eigenen Vorteil) hier einreichen.

Rösler
Notiz
Unmarked festgelegt von Rösler



 
 

Nachweis einer Hundehaftpflichtversicherung für große Hunde 
 

  ist beigefügt. 
 

  wird nachgereicht bis zum:                      
 

 

Die Sachkunde zum Halten des großen Hundes weise ich wie folgt nach: 
  

 Nachweis über das Bestehen der Sachkundeprüfung ist beigefügt. 
 

  Wird nachgereicht bis zum:                 
 

  Ich habe große Hunde bereits vor dem 31.12.1999 gehalten, wobei es bisher zu keinen 
tierschutz- oder ordnungsbehördlich erfassten Vorfällen gekommen ist (siehe Beiblatt - 
Sachkundeerklärung). Hinweis: Bei Abgabe einer wahrheitswidrigen Erklärung kann Ihnen die Haltung des Hundes  
               wegen Unzuverlässigkeit nach § 12 Abs. 2 Satz 2 LHundG untersagt werden! 

 

 Ich bin Inhaber eines Jagdscheines bzw. habe die Jägerprüfung erfolgreich abgelegt. 
 

 Ich bin Tierarzt sowie Inhaber einer Berufserlaubnis nach §11 der 
Bundestierärzteverordnung. 

 

 Ich bin Polizeihundeführer.  
 

 Ich besitze eine Erlaubnis nach §11 Abs. 1 Nr. 3 a oder b des Tierschutzgesetzes zur Zucht 
oder Haltung von Hunden oder zum Handel mit Hunden. 

 

  Ich bin berechtigt nach §10 Abs. 3 LHundG NRW Sachkundebescheinigungen zu erteilen. 
 

 
 Antrag auf Erteilung der Erlaubnis der Hundehaltung  

gem. §4 LHundG NRW 
 (Hunde der in §3 Abs. 2 oder in §10 Abs. 1 genannten Rassen sowie gefährliche Hunde im Sinne 

von §3 Abs. 3 LHundG NRW) 
 (Hierzu sind die Angaben/Nachweise unverzüglich erforderlich) 
 

Mikrochip-Nummer:   
 

 
 

 Nachweis einer besonderen Hundehaftpflichtversicherung ist beigefügt. 
 

 Ein Führungszeugnis wird vorgelegt (Antragstellung beim Bürgerbüro). 
 

 Eine Befreiung von der absoluten Anlein- und Maulkorbpflicht wird  
beantragt (Ein Nachweis über das Bestehen einer Verhaltensprüfung ist vorzulegen.) 

 

Mir ist bekannt, dass die Sachkunde zum Halten des Hundes und die verhaltensgerechte und ausbruchsichere 
Unterbringung/Haltung meines Hundes durch das Veterinäramt des Kreises Düren bzw. durch die örtliche 
Ordnungsbehörde geprüft werden kann.  
Der Hund wird wie folgt gehalten (Wohnung/Zwinger/eingezäuntes Grundstück o.ä.): 
 
 
 

 
     Hinweis: Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. Mir ist bewusst,  

 dass Falschangaben zur Untersagung der Hundehaltung führen können. 
__________________________________   Zur Bearbeitung der Anzeige werden Ihre Daten in einem geprüften elektronischen Verfahren 
                 ( Unterschrift )   gespeichert. 

Versicherungsnachweis
Der Nachweis der Hundehaftpflicht muss folgende Informationen enthalten:

- Name der Versicherung
- Name der versicherten Person
- Art der Versicherung
- Höhe des Deckungsbeitrags im Schadensfall

Ein Versicherungsantrag reicht in keinem Fall aus!

Sachkundenachweis
Geben Sie zum Nachweis Ihrer Sachkunde bitte die entsprechenden Nachweis in Kopie mit ab. 

gefährliche Hunde
Dieser Bereich hier ist ausschließlich für Hundehalter vorbehalten, welche die Haltung ihres Hundes beantragen müssen.

Halten Sie "nur" einen großen Hund, so können Sie die nächsten Zeilen getrost überspringen.

Unterschrift
Drucken Sie die Anzeige bitte aus und unterschreiben hier. Den Druckvorgang starten Sie mit einem Klick auf den Button "Drucken".

Anschließend reichen Sie die ersten beiden Seiten bei der Gemeindeverwaltung Langerwehe, Schönthaler Str. 4, Zimmer 5, 52379 Langerwehe ein.



 

Gemeinde Langerwehe 
 

Informationsblatt zum  
Landeshundegesetz NRW 

 
Stand: Oktober 2008 

 
Am 1. Januar 2003 ist das Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz – LHundG NRW) 
in Kraft getreten. Es löst damit die bisherige Landeshundeverordnung NRW ab. 
 
Für alle Halter/innen von Hunden gelten seitdem neue Bestimmungen, über die wir im Folgenden einen kurzen 
Überblick verschaffen möchten. 
 
Die nach der bisherigen Landeshundeverordnung NRW bereits erteilten Erlaubnisse zur Haltung der Hunde 
sowie die Ausnahmegenehmigungen vom Leinen- und Maulkorbzwang behalten indessen ihre Gültigkeit. 
Gleiches gilt für bereits erfolgte ordnungsbehördliche Anmeldungen von Hunden. 
 

Grundsätzliche Unterscheidung zwischen vier Kategorien von Hunden: 
 

Gefährliche Hunde bestimmte Hunderassen Große Hunde Kleine Hunde 
- Pitbull Terrier 
- American Staffordshire 

Terrier 
- Staffordshire 

Bullterrier 
- Bullterrier 
- Kreuzungen der o.a. 

Rassen 
- Hunde deren 

Gefährlichkeit im 
Einzelfall festgestellt 
wurde 

 

- Alano 
- American Bulldog 
- Bullmastiff 
- Mastiff 
- Mastino Espanol 
- Mastino 

Neapoletano 
- Fila Brasileiro 
- Dogo Argentino 
- Rottweiler 
- Tosa Inu 
- Kreuzungen der        

o.a. Rassen 

- Widerristhöhe von 
mindestens 40 cm 
 
oder 
 

- Körpergewicht von 
mindestens 20 kg 
 

- Widerristhöhe unter 40 cm 
 
 
und 
 

- Körpergewicht unter 20 kg 
 

 
 

Übersicht zu den wesentlichen Bestimmungen 
für das Halten und Führen von Hunden nach dem Landeshundegesetz NRW 

 

Halter Führer Halter Führer

Gefährliche 
Hunde

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
nach 

Aufforderung
Ja Ja

Bestimmte 
Hunderassen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
nach 

Aufforderung
Ja Ja

Große Hunde Ja Nein Ja Nein Ja Nein
nach 

Aufforderung
Nein Ja Ja

Kleine Hunde Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Nachweis der 
Sachkunde

Führungszeugnis Nachweis einer 
Haftpflicht-

versicherung 

Kennzeichnung 
durch Mikrochip

Maulkorb-
pflicht

Leinenzwang   
*siehe 

Besonderheiten

Anzeige-
pflicht

Kategorie Erlaubnis-
pflicht

  
 
 



Besonderheiten bei gefährlichen Hunden und Hunden bestimmter Rassen: 
 
o Anleinpflicht außerhalb befriedeten Besitztums sowie in Fluren, Aufzügen, Treppenhäusern und auf Zuwegen von 

Mehrfamilienhäusern (gilt nicht innerhalb ausgewiesener Hundeauslaufbereiche) 
o Nachweis der Zuverlässigkeit des/der Hundehalters/in durch ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde; 

gleiches gilt für den/die Hundeführer/in auf Verlangen der Behörde 
o Sachkunde des/der Hundehalters/in und Hundeführers/in  

o gefährliche Hunde: Sachkundebescheinigung des amtlichen Tierarztes 
o Hunde bestimmter Rassen: Sachkundebescheinigung des amtlichen Tierarztes, eines anerkannten 

Sachverständigen bzw. einer anerkannten sachverständigen Stelle 
o Hundehalter/in und Hundeführer/in muss das 18. Lebensjahr vollendet haben 
o Hundehalter/in und Hundeführer/in muss in der Lage sein, den Hund sicher an der Leine zu halten und zu 

führen 
o Sicherstellung der ausbruchssicheren und verhaltensgerechten Unterbringung 
o Mitführen der Erlaubnis oder einer Kopie beim Ausführen des Hundes (ggf. Vorlage bei Kontrollen) 
o Verbot des gleichzeitigen Führens von mehreren derartigen Hunden durch eine Person 
o Abgabe oder Veräußerung eines Hundes nur an Personen, die im Besitz einer Erlaubnis zum Halten sind 
o Zucht und Handel mit gefährlichen Hunden stellt eine Straftat dar, ebenso das Halten ohne Erlaubnis 
 
Besonderheiten bei großen Hunden 
 
o Anleinpflicht außerhalb befriedeten Besitztums innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile auf 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (gilt nicht innerhalb ausgewiesener Hundeauslaufbereiche) 
o Sachkundenachweis durch Bescheinigung des amtlichen Tierarztes, eines anerkannten Sachverständigen, 

einer anerkannten sachverständigen Stelle oder eines von der Tierärztekammer benannten Tierarztes oder 
durch Nachweis einer mindestens 3-jährigen Haltung derartiger Hunde 

 
Bestimmungen für alle Hunde 
 
o Alle Hunde sind so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder 

Gesundheit von Menschen und Tieren ausgeht 
o Anleinpflicht in folgenden Bereichen: 

o in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und 
Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr 

o in der Allgemeinheit zugänglichen, umfriedeten Park-, Garten- und Grünanlagen mit Ausnahme 
besonders ausgewiesener Hundeauslaufbereiche 

o bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit 
Menschenansammlungen 

o in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten 
o Anleinpflicht besteht nach den jeweiligen Beförderungsbedingungen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln! 
 
o Sobald Sie den Hund nicht mehr halten, sei es durch Tod oder Verkauf, so ist dies ebenfalls 

unverzüglich mitzuteilen! 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Wenn Sie einen großen Hund, einen gefährlichen Hund oder einen Hund einer bestimmter 

Rasse (s. o.) halten, so ist dieser unter Verwendung des beigefügten Vordrucks beim 
Ordnungsamt der Gemeinde Langerwehe anzuzeigen. 

 
Eine Unterlassung der Anzeigepflicht kann mit einem Bußgeld geahndet werden! 

 
 

 
Hinweis und Infoblatt, - Stand 06.11.2008 
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